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Übersicht über zu den Ausgangsdaten von ausgewählten Bundesländern zur 
Nutzung von Tageseinrichtungen und Tagespflege 
(Daten für diese beiden Angebotsformen wurden gewählt, da diese Werte in der aktuel-
len Veröffentlichung des Statistischen Bundesamtes – 10.11.2010 -  auch in dieser Zu-
sammenfassung veröffentlicht wurden.) 
 
Bundesland Nutzungsquote 

April 2004 in % 
Nutzungsquote 
März 2010 in % 

Baden-Württemberg 5,8 18,4 
Bayern 5,3 18,5 
Hessen 6,0 19,4 
Niedersachsen 4,6 15,9 
Nordrhein-Westfalen  4,5 14,0 
Rheinland-Pfalz 7,4 20,3 
Saarland Daten nicht vorhanden 17,8 
Schleswig-Holstein 9,3 18,2 
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Als rechtliche Grundlagen erscheinen mir von besonderer Bedeutung zu sein: 
 
1.  Grundgesetz 
 
Artikel 2 
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 
verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 
 
Artikel 72 
(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, so-
lange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht 
hat. 
(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund das 
Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundes-
gebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundes-
gesetzliche Regelung erforderlich macht. 
 
 
2. Landesverfassung NRW 
 
Artikel 6 Kinder und Jugendliche  
(1) Jedes Kind hat ein Recht auf Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit und auf besonde-
ren Schutz von Staat und Gesellschaft. 
(2) Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit, auf 
gewaltfreie Erziehung und den Schutz vor Gewalt, Vernachlässigung und Ausbeutung. Staat und 
Gesellschaft schützen sie vor Gefahren für ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohl. Sie achten und 
sichern ihre Rechte, tragen für altersgerechte Lebensbedingungen Sorge und fördern sie nach ihren 
Anlagen und Fähigkeiten. 



 



(3) Allen Jugendlichen ist die umfassende Möglichkeit zur Berufsausbildung und Berufsausübung zu si-
chern. 
(4) Das Mitwirkungsrecht der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände der freien Wohl-
fahrtspflege in den Angelegenheiten der Familienförderung, der Kinder- und Jugendhilfe bleibt gewährleis-
tet und ist zu fördern 
 
3. UN-Kinderrechtskonvention 
 
Artikel 3 des Übereinkommens über die Rechte des Kindes – UN-Kinderkonvention vom 20. November 
1989, am 5. April 1992 für Deutschland in Kraft getreten. 
 
„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen 
der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist 
das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ 
 
 
4. „Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“. 
 
Die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschloss 2006 die Konvention.  
 
Im Artikel 24 heißt es zum Thema Bildung:  
 
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht behinderter Menschen auf Bildung. Um die Verwirklichung die-
ses Rechts ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu erreichen, gewährleisten 
die Vertragsstaaten ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslange Fortbildung, mit dem 
Ziel,  
a) die menschlichen Möglichkeiten und das Gefühl der Würde und des eigenen Werts voll zur Entfaltung zu 
bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stär-
ken; 
b) die Persönlichkeit, die Begabungen und die Kreativität sowie die geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
von behinderten Menschen voll zur Entfaltung zu bringen; 
c) behinderten Menschen die wirksame Teilnahme an einer freien Gesellschaft zu ermöglichen. (zit. nach 
Erziehung & Wissenschaft 3/09, S. 14) 
 
 
5.  SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfegesetz 
 
§ 1 SGB VIII Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
(2) 1Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen oblie-
gende Pflicht. 2Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. 
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere  
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachtei-

ligungen zu vermeiden oder abzubauen, 
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- 

und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
 
 

§ 5 SGB VIII - LNK - Wunsch- und Wahlrecht 
 
(1) Die Leistungsberechtigten haben das Recht, zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Trä-
ger zu wählen und Wünsche hinsichtlich der Gestaltung der Hilfe zu äußern. Sie sind auf dieses Recht hin-
zuweisen. 
 
§ 24 SGB VIII - LNK - Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
 
(1) Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer 
Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Alters-
gruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege 
zur Verfügung steht. 



 



(2) Für Kinder im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an 
Plätzen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege vorzuhalten. 
 
Erläuterung: 
Ab dem 01. Oktober 2010 sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, mindestens ein Angebot 
vorzuhalten, das eine Förderung aller Kinder ermöglicht, deren Wohl ohne eine entsprechende Förderung 
nicht gesichert ist, und für die Kinder, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile eine Ausbildung oder 
Arbeit aufnehmen, bzw. an einer Eingliederungsmaßnahme nach dem SGB II teilnehmen (§ 24a 
Abs. 2 SGB VIII). 
 
 
§ 80 SGB VIII - LNK - Jugendhilfeplanung 
(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung  
1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 
2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen 

und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und 
3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei 

ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann. 
 
 
§ 82 SGB VIII - LNK - Aufgaben der Länder 
(1) Die oberste Landesjugendbehörde hat die Tätigkeit der Träger der öffentlichen und der freien Jugendhil-
fe und die Weiterentwicklung der Jugendhilfe anzuregen und zu fördern. 
(2) Die Länder haben auf einen gleichmäßigen Ausbau der Einrichtungen und Angebote hinzuwirken und 
die Jugendämter und Landesjugendämter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen.
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